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Teil 1: Regulatorische Vorgaben 
 

Quelle 
ESRS E2 Parameter und Ziele 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

Tz. 26 Das Unternehmen hat die Schadstoffe anzugeben, die es durch seine eigenen 
Tätigkeiten emittiert, sowie das von ihm erzeugte oder verwendete Mikroplas-
tik. 

 

Tz. 27 Ziel dieser Angabepflicht ist es, ein Verständnis in Bezug auf die Emissionen in 
die Luft, das Wasser und den Boden, die das Unternehmen im Rahmen seiner 
eigenen Tätigkeiten erzeugt, sowie auf seine Erzeugung und Verwendung von 
Mikroplastik zu vermitteln.  

 

Tz. 28 Das Unternehmen legt die Mengen von Folgendem vor: 
a) aller in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates57 (Europäisches Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister, E-PRTR) aufgeführten Schadstoffe, die in Luft, Was-
ser und Boden gelangen, mit Ausnahme der Treibhausgasemissionen, 
die gemäß ESRS E1 Klimawandel)58 angegeben werden; 

b) vom Unternehmen erzeugtes oder verwendetes Mikroplastik.  

 

Tz. 29 Bei den in Absatz 28 genannten Mengen handelt es sich um konsolidierte Men-
gen, einschließlich der Emissionen aus den Anlagen, über die das Unterneh-
men die finanzielle Kontrolle hat, und den Anlagen, über die das Unternehmen 
die betriebliche Kontrolle hat. Die Konsolidierung umfasst nur die Emissionen 
aus Anlagen, bei denen der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 
festgelegte Schwellenwert überschritten wird.  

 

Tz. 30 Das Unternehmen beschreibt den Kontext seiner Angaben und erläutert 
a) die Veränderungen im Laufe der Zeit, 
b) die Messmethoden und 
c) das/die Verfahren zur Erhebung von Daten für die Buchführung und Be-

richterstattung im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung, ein-
schließlich der Art der benötigten Daten und der Informationsquellen. 

 

Tz. 31 Wird zur Quantifizierung der Emissionen eine im Vergleich zur direkten Emissi-
onsmessung minderwertige Methode gewählt, so legt das Unternehmen die 
Gründe für die Wahl dieser Methode dar. Greift das Unternehmen auf Schät-
zungen zurück, so gibt es den Standard, die Branchenstudie oder die Quellen 
an, auf denen seine Schätzungen beruhen, sowie den möglichen Grad der 
Unsicherheit und die Bandbreite der Schätzungen, die die Messunsicherheit wi-
derspiegeln. 

 

 

 

 
                                                                                                 

57 Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreiset-
zungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 033 vom 4.2.2006, S. 1). 

58 Diese Informationen unterstützen den Informationsbedarf von Finanzmarktteilnehmern, die der Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegen, da sie von a) 
einem zusätzlichen Indikator in Bezug auf die wichtigsten negativen Auswirkungen gemäß dem Indikator Nr. 2 in Anhang I Tabelle II der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2022/1288 der Kommission in Bezug auf Offenlegungsvorschriften für nachhaltige Investitionen („Emissionen von Luftschadstoffen“), b) dem 
Indikator Nr. 8 in Anhang I Tabelle I („Emissionen ins Wasser“), c) dem Indikator Nr. 1 in Anhang I Tabelle II („Emissionen von anorganischen Schadstoffen“) 
und d) dem Indikator Nr. 3 in Anhang I Tabelle II („Emissionen ozonabbauender Stoffe“) abgeleitet werden. 
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Teil 2: Application Requirements 

   

Quelle 
ESRS E2 Parameter und Ziele 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

AR 20 Die gemäß Absatz 28 Buchstabe b bereitzustellenden Informationen über Mik-
roplastik umfassen Mikroplastik, das im Rahmen von Produktionsverfahren er-
zeugt oder verwendet wird oder das beschafft wird und das die Anlagen des 
Unternehmens als Emissionen, als Produkte oder als Teil von Produkten oder 
Dienstleistungen verlässt. Mikroplastik kann unbeabsichtigt erzeugt werden, 
wenn größere Kunststoffteile wie Autoreifen oder synthetische Textilien abge-
nutzt werden, oder es kann gezielt hergestellt und Produkten für bestimmte 
Zwecke zugesetzt werden (z. B. Peeling-Perlen und Gesichts- und Körperpfle-
gemitteln). 

 

AR 21 Die Menge der Schadstoffe ist in geeigneten Masseneinheiten wie Tonnen oder 
Kilogramm anzugeben. 

 

AR 22 Die nach dieser Angabepflicht erforderlichen Informationen werden auf der 
Ebene des Bericht erstattenden Unternehmens bereitgestellt. Das Unterneh-
men kann jedoch eine zusätzliche Aufschlüsselung mit Informationen auf 
Standortebene oder eine Aufschlüsselung seiner Emissionen nach Quellen, 
Sektoren oder geografischen Gebieten angeben. 

 

AR 23 Bei der Bereitstellung von Hintergrundinformationen zu Emissionen kann das Un-
ternehmen Folgendes berücksichtigen: 

a) den lokalen Luftqualitätsindex (AQI) für das Gebiet, in dem die Luftver-
schmutzung des Unternehmens stattfindet, 

b) den Verstädterungsgrad (DEGURBA)59 für das Gebiet, in dem Luftver-
schmutzung stattfindet, und 

c) den prozentualen Anteil des Unternehmens an den Gesamtemissionen 
von Schadstoffen in Wasser und Boden in Gebieten, die von Wasserrisi-
ken betroffen sind, darunter Gebiete mit hohem Wasserstress. 

 

AR 24 Die im Rahmen dieser Angabepflicht übermittelten Informationen können sich 
auf Informationen beziehen, die das Unternehmen bereits nach anderen gel-
tenden Rechtsvorschriften (z. B. Industrieemissionsrichtlinie, Europäisches 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister usw.) angeben muss. 

 

AR 25 Unterliegen die Tätigkeiten des Unternehmens der Richtlinie 2010/75/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates (Industrieemissionsrichtlinie, IED)60 und 
den einschlägigen Referenzdokumenten für die besten verfügbaren Techni-
ken (BREF), so kann das Unternehmen unabhängig davon, ob die Tätigkeit in-
nerhalb der Europäischen Union stattfindet oder nicht, folgende zusätzliche In-
formationen angeben: 

a) eine Liste der von dem Unternehmen betriebenen Anlagen, die unter 
die IED und die BVT-Schlussfolgerungen der EU fallen, 

b) eine Liste aller Vorfälle von Verstößen oder Durchsetzungsmaßnahmen, 
die erforderlich waren, um bei Verstößen gegen die Genehmigungsauf-
lagen die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen, 

c) die tatsächliche Leistung gemäß den BVT-Schlussfolgerungen für Indust-
rieanlagen und ein Vergleich der Umweltleistung des Unternehmens mit 
den „mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswer-
ten“ (BVT-assoziierte Emissionswerte), wie in den BVT-Schlussfolgerungen 
beschrieben, 

 

 
                                                                                                 

59 Laut Eurostat ist der Verstädterungsgrad (Degree of Urbanisation, DEGURBA) eine Klassifikation, die den Charakter eines Gebiets angibt. Auf der Grund-
lage des Anteils der lokalen Bevölkerung, der in städtischen Clustern und städtischen Zentren lebt, werden die lokalen Verwaltungseinheiten oder Gemein-
den in drei Arten von Gebieten eingeteilt: i) Städte (dicht besiedelte Gebiete), ii) Kleinstädte und Vororte (Gebiete mit mittlerer Bevölkerungsdichte) und 
iii) ländliche Gebiete (dünn besiedelte Gebiete). 

60 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Vermin-
derung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 
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Teil 2: Application Requirements; Forts. 
   

Quelle 
ESRS E2 Parameter und Ziele 

Bemerkungen, ggf. 
Verweis auf Daten-

punkte 

AR 25 d) die tatsächliche Leistung des Unternehmens anhand der „mit den bes-
ten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerten“ (BVT-as-
soziierte Umweltleistungswerte), sofern sie für den Sektor und die Anlage 
gelten, und 

e) eine Liste aller von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 15 Absatz 
4 der Richtlinie 2010/75/EU gewährten Konformitätsregelungen oder 
Ausnahmen, die mit der Umsetzung der BVT-assoziierten Emissionswerte 
verbunden sind. 

 

 Methoden  

AR 26 Unterliegen die Tätigkeiten des Unternehmens der Richtlinie 2010/75/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates (Industrieemissionsrichtlinie, IED)(60)und 
den einschlägigen Referenzdokumenten für die besten verfügbaren Techni-
ken (BREF), so kann das Unternehmen unabhängig davon, ob die Tätigkeit in-
nerhalb der Europäischen Union stattfindet oder nicht, folgende zusätzliche In-
formationen angeben: 

a) eine Liste der von dem Unternehmen betriebenen Anlagen, die unter 
die IED und die BVT-Schlussfolgerungen der EU fallen, 

b) eine Liste aller Vorfälle von Verstößen oder Durchsetzungsmaßnahmen, 
die erforderlich waren, um bei Verstößen gegen die Genehmigungsauf-
lagen die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen, 

c) die tatsächliche Leistung gemäß den BVT-Schlussfolgerungen für Indust-
rieanlagen und ein Vergleich der Umweltleistung des Unternehmens mit 
den „mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswer-
ten“ (BVT-assoziierte Emissionswerte), wie in den BVT-Schlussfolgerungen 
beschrieben, 

d) die tatsächliche Leistung des Unternehmens anhand der „mit den bes-
ten verfügbaren Techniken assoziierten Umweltleistungswerten“ (BVT-as-
soziierte Umweltleistungswerte), sofern sie für den Sektor und die Anlage 
gelten, und 

e) eine Liste aller von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 15 Absatz 
4 der Richtlinie 2010/75/EU gewährten Konformitätsregelungen oder 
Ausnahmen, die mit der Umsetzung der BVT-assoziierten Emissionswerte 
verbunden sind. 

 

AR 27 Hinsichtlich der Angabe der Methoden gemäß Absatz 30 berücksichtigt das 
Unternehmen, 

a) ob die Überwachung im Einklang mit den EU-BREF-Standards oder ande-
ren einschlägigen Referenzwerten erfolgt und 

b) ob und wie die Kalibrierungsprüfungen der AMS und die Überprüfung 
der regelmäßigen Messungen durch unabhängige Labors durchgeführt 
wurden. 
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